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Autoelektrik AG
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Agenda

1. Ausgangslage

2. Rechtliche Grundlagen

3. Modell Schweiz

4. Modell Österreich

5. Diskussion Modell Liechtenstein

6. Weiteres Vorgehen
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Ausgangslage

� Trotz gesetzlicher Verpflichtung keine Rufnummernportabiliät 
(NP) in Liechtenstein

� In den letzten Jahren wurden mehrere Evaluierungen für 
Umsetzung durchgeführt (zuletzt in 2011/2012)

� vermehrte Anfragen und Beschwerden, insbesondere seit der 
Abschaffung der Roaminggebühren

� Die zur Diskussion stehende Rufnummernportabilität 
beschränkt sich ausschliesslich auf die Landeskennzahl +423
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 Entschluss AK neuerliche Bewertung durchzuführen
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Rechtliche Grundlagen (1)

Betreiber/Anbieter sind grundsätzlich verpflichtet, ihren 
Teilnehmern NP anzubieten.

� Kommunikationsgesetz Art. 16, Abs. 2, Bst. b:
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Rechtliche Grundlagen (2)

� VKND Art. 12 Nummernportabilität:
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Modell Schweiz

� Teldas GmbH betreibt seit 1999 zentrale Datenbanklösung 
für die Schweiz mit knapp 100 registrierten Usern

� Basiert auf «All Call Query»:
Originator prüft zuerst die zentrale Datenbank bzw. das lokale Replikat davon; 
DB liefert die Route zum jeweiligen Anbieter/Carrier, wohin der Anruf geroutet 
werden muss.

� Alle portierungsrelevanten Daten können vom I-Net-Server 
der Teldas manuell oder automatisiert über eine IP-
Schnittstelle abgerufen werden

� Single-Country-Lösung für Liechtenstein möglich

� Initialaufwand bei ca. CHF 100k

� Laufende Kosten gemäss Teldas Standardvertrag
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Modell Österreich

� Basiert auf «Onward Routing»:
jeder Inhaber eines E.164-Nummernblockes nimmt Anrufe auf eine portierte 
Nummer aus seinem Block entgegen und leitet diese an jenen  Betreiber 
weiter, zu welchem die Nummer portiert wurde.

� Jeder Betreiber führt eine «dezentrale» Datenbank

� Datenaustausch zwischen Betreibern erfolgt per E-Mail

� Arbeitsgruppe bzgl. Aufbau einer zentralen 
Referenzdatenbank eingerichtet
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Diskussion Modell Liechtenstein

� Notwendigkeit einer NP im Markt Liechtenstein

� Unterscheidung zwischen MNP und LNP (mobil � fest) 
sinnvoll?

� Häufigkeit von Kundenanfragen

� Interner Aufwand zur Implementierung

� Technische, organisatorische und wirtschaftliche Aspekte

� Technisches Modell ist den Betreibern überlassen

� Möglicher Zeitplan
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 Tour de Tablé
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Weiteres Vorgehen

� AK stellt Handout sowie Kurzprotokoll zur Verfügung

� Keine Stellungnahme bedeutet Zustimmung betreffend der 
Entscheidung des AK
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Einbringen einer rechtsverbindlichen 
Stellungnahme beim AK bis 
Ende Februar 2018


